
I. Standardleistungen

Entgelte für Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen (mME) je Zählpunkt1)

Preise für moderne Messeinrichtungen (mME)

Preis je mME

€/a

(netto)

mME für Letztverbraucher 16,81

mME für Einspeiser 16,81

Entgelte für Messstellenbetrieb für intelligente Messsystemen (iMS) je Zählpunkt1)

Preise für intelligente

 Messsystemen (iMS)

Preis je iMS

€/a

(netto)

Letztverbraucherzählpunkte mit Jahresstromverbrauch in kWh/a

≤ 2.000 19,33

> 2.000 ≤ 3.000 25,21

> 3.000 ≤ 4.000 33,61

> 4.000 ≤ 6.000 50,42

> 6.000 ≤ 10.000 84,03

> 10.000 ≤ 20.000 109,24

> 20.000 ≤ 50.000 142,86

> 50.000 ≤ 100.000 168,07

> 100.000 210,08

EEG- bzw. KWKG-Anlagen mit install. Leistung in kW

≤  7 50,42

> 7 ≤ 15 84,03

> 15 ≤ 30 109,24

> 30 ≤ 100 168,07

> 100 210,08

Alle Preise sind freibleibende Nettopreise und werden zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer (z.Zt. 19%) abgerechnet. 

Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16%.

Die Angaben dienen zur allgemeinen Information, Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Das Preisblatt wird regelmäßig aktualisiert und um weitere Zusatzleistungen ergänzt.

Entgelte für den grundzuständigen Messstellenbetrieb

Preise für Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb von modernen

Messeinrichtungen (mME) und intelligenten Messsystem (iMSys)

gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) vom 02. September 2016

 Preise gültig ab 01.01.2020  bis 30.06.2023

 1) technische Verfügbarkeit gemäß § 30 MsbG vorausgesetzt



Preise für Zusatzleistungen
€/a

(netto)

Wandlersatz Mittelspannung 186,48

Wandlersatz Niederspannung 26,12

für jede zusätzliche Messung, Messauswertung

(auf Kundenwunsch)
28,50

Alle Preise sind freibleibende Nettopreise und werden zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer (z.Zt. 19%) abgerechnet. 

Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16%.

Die Angaben dienen zur allgemeinen Information, Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Das Preisblatt wird regelmäßig aktualisiert und um weitere Zusatzleistungen ergänzt.

II. Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (mME)

  und intelligenten Messsystemen (iMS) gemäß Messstellenbetriebsgesetz

 1) technische Verfügbarkeit gemäß § 30 MsbG vorausgesetzt


